
Städt. Berufliches Schulzentrum 
für Fahrzeugtechnik
Elisabethplatz 4, 80796 München
Tel. 233-43200, Fax 233-43210

Landeshauptstadt 
München
Referat für 
Bildung und Sport 

dringender Ausnahmefall
Schwangerschaft / Mutterschaft und Versorgung eines Kindes 
Erfüllung religiöser Pflicht / Wahrnehmung religiöser Veranstaltung

Mir ist bewusst, dass ich den versäumten Unterrichtsstoff eigenständig nachlernen muss. Es liegt in meiner 

Pflicht mich um die Nachholung versäumter Leistungsnachweise zu kümmern. 

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit des Beurlaubungsgrunds versichert.

Entsprechender Nachweis liegt bei.

______________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers bzw. 
des Erziehungsberechtigten

Genehmigung durch die Schulleitung:

__________________________________
Datum, Unterschrift Schulleitung 

___________________________ 
Unterschrift, Stempel des 
Ausbildungsbetriebes

Antrag auf Beurlaubung vom Berufsschulunterricht gemäß  
§ 11 BSO, § 20 BaySchO

Schüler*in: __________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

Klasse: _____________________________________________________________ 

Für oben genannte/n Schüler / Schülerin wird eine Beurlaubung vom Unterricht  

vom ________________________   bis______________________________ 

beantragt, entsprechend des konkret genannten Grunds gemäß § 11 BSO  Abs. 1 
Ziffer 1-6 (siehe Seite 2): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

oder gemäß § 20 BaySchO Abs. 3, 4:

mailto:bs-informationstechnik@muenchen.de


Berufsschulordnung (BSO) § 11 Beurlaubung

(1) 1Schülerinnen und Schüler sind unbeschadet des § 20 Abs. 3 und 4 BaySchO auf ihren oder auf schriftlichen Antrag

der Ausbildenden, der Arbeitgeber oder der Träger der betreffenden Maßnahmen zu beurlauben

1. zu gesetzlich geregelten Anlässen, insbesondere zur Teilnahme

a) an Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksordnung,

b) an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Betriebsrates oder der Jugendvertretung nach

§ 37 Abs. 6 und 7 des Betriebsverfassungsgesetzes, soweit diese Veranstaltungen Kenntnisse vermitteln, die für

die Tätigkeit im Betriebsrat oder in der Jugendvertretung erforderlich sind,

c) an den Sitzungen des Gesamtbetriebsrates oder Betriebsrates, der Gesamtjugendvertretung oder

Jugendvertretung sowie der Betriebsjugendversammlung nach dem Betriebsverfassungsgesetz oder

d) an den entsprechenden Veranstaltungen, Sitzungen und Versammlungen nach dem

Bundespersonalvertretungsgesetz und dem Bayerischen Personalvertretungsgesetz;

2. zur Teilnahme an überbetrieblichen oder besonderen betrieblichen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der

Ausbildungsstätte, wenn 

a) durch die Ausbildungsordnung festgelegt oder durch die zuständige Stelle angeordnet oder für

einzelbetriebliche Maßnahmen genehmigt wird, dass die Berufsausbildung in geeigneten Einrichtungen

außerhalb der Ausbildungsstätte durchgeführt wird (§ 5 Abs. 2 Nr. 6, §§ 9, 27 BBiG; § 21 Abs. 2, § 26 Abs. 2

Nr. 6, § 41 der Handwerksordnung),

b) keine geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von zeitlichen Überschneidungen von Berufsschulunterricht

und Ausbildungsmaßnahme getroffen werden können und

c) die Beurlaubung spätestens einen Monat vor Beginn beantragt wird;

3. zur Teilnahme an sonstigen von Ausbildungsbetrieben und Fachverbänden durchgeführten oder veranlassten

Bildungsmaßnahmen bis zu einer Höchstgesamtdauer von zwei Wochen während der Dauer des Berufsschulbesuchs,

wenn

a) die Maßnahmen grundsätzlich mindestens vier Tage dauern und ihnen auf Grund einer gutachtlichen

Stellungnahme der zuständigen Stelle von der Schulaufsichtsbehörde ein besonderer Wert für die Ausbildung

oder Erziehung zuerkannt wird,

b) keine geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von zeitlichen Überschneidungen von Berufsschulunterricht

und den Bildungsmaßnahmen getroffen werden können und

c) die Beurlaubung spätestens einen Monat vor Beginn beantragt wird;

4.zur Teilnahme an Bildungsmaßnahmen und ähnlichen Veranstaltungen nach Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes zur

Freistellung von Arbeitnehmern für Zwecke der Jugendarbeit bis zu einer Gesamtdauer von einer Woche im Schuljahr;

5. um die Durchführung von Teilen der Berufsausbildung im Ausland zu ermöglichen, wenn dies dem Ausbildungsziel

dient (§ 2 Abs. 3 BBiG); oder

6. für Auslandspraktika.
2Beurlaubungen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 dürfen eine Gesamtdauer von vier Wochen im Schuljahr nicht überschreiten.
3Eine Beurlaubung nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 vom Blockunterricht kann nicht gewährt werden. 4Beurlaubungen nach Satz 1

Nr. 5 sollen ein Viertel der in der Ausbildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer nicht überschreiten.

Bayerische Schulordnung (BaySchO) § 20 Teilnahme, Befreiung, Beurlaubung
(...)
(3) 1Schülerinnen und Schüler können auf Antrag in Textform in begründeten Ausnahmefällen vom Unterricht in
einzelnen Fächern befreit oder vom Schulbesuch beurlaubt werden. 2Es ist ihnen ausreichende Gelegenheit zur Erfüllung
ihrer religiösen Pflichten und zur Wahrnehmung religiöser Veranstaltungen auch außerhalb der Schule zu geben.

(4) 1Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz stellen einen zwingenden Beurlaubungsgrund dar, es sei denn,
dies widerspricht dem ausdrücklichen Wunsch der volljährigen Schülerin oder der Erziehungsberechtigten und das
Beschäftigungsverbot ist verzichtbar. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fächern
und für die Teilnahme an Prüfungen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für den schulischen Teil der Ausbildung im
Rahmen des Berufspraktikums und des sozialpädagogischen Seminars.
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